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Steuertipp 1/2016 

 
Kündigung: Wann gilt diese als zugegangen? 
Wirft der Arbeitgeber das Kündigungsschreiben an einem Sonntag in den Briefkasten 
des Arbeitnehmers, gilt dieses erst am darauf folgenden Montag als zugegangen. Das 
gilt auch, wenn der Arbeitnehmer an Sonntagen arbeitet. 
 
Eine Anwaltskanzlei hatte eine Rechtsanwaltsgehilfin auf Probe eingestellt. Die Pro-
bezeit endete am 30.11.2014. Dieser Tag war ein Sonntag, an dem die Rechtsanwalts-
gehilfin auch zur Arbeit verpflichtet war. Für die Probezeit war eine Kündigungsfrist 
von 2 Wochen vereinbart. Der Rechtsanwalt entschloss sich kurz vor Ablauf der Pro-
bezeit dazu, der Anwaltsgehilfin die Kündigung auszusprechen und warf das Kündi-
gungsschreiben am Sonntag, dem 30.11.2014, in den Briefkasten der Rechtsanwalts-
gehilfin. 
 
Die Anwaltsgehilfin wehrte sich dagegen mit einer Kündigungsschutzklage, da die 
Kündigung ihrer Auffassung nach erst am Montag, dem 1.12.2014 zugegangen sei. Zu 
diesem Zeitpunkt sei die Probezeit bereits beendet gewesen. Es gelte daher ab diesem 
Tag die gesetzliche Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Ka-
lendermonats. 
 
Entscheidung 
Vor dem Landesarbeitsgericht bekam die Arbeitnehmerin Recht. Wird ein Kündi-
gungsschreiben an einem Sonntag in den Briefkasten geworfen, gilt die Kündigung 
erst als am darauf folgenden Montag zu der üblichen Briefkastenleerungszeit zugegan-
gen. Die Richter vertraten wie die Vorinstanz die Auffassung, dass eine Kündigung 
auch dann nicht als an einem Sonntag als zugegangen angesehen werden könne, wenn 
der Arbeitnehmer an diesem Tag arbeiten müsse. 
 
Die Konsequenz: Die seitens des Rechtsanwalts am Sonntag eingeworfene Kündigung 
war verspätet, da sie erst am Montag nach Ablauf der Probezeit zugegangen war. Die 
Kündigung konnte nach der gesetzlichen Kündigungsfrist erst nach 4 Wochen zum 
31.12.2014 wirksam werden. 
 
 
 
 
 


